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FIKTIoNSBESCHEINIGuNG
Nachweis, dass ein Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthalts-
titels gestellt wurde und bearbeitet wird. oft gilt dann die alte Aufenthaltser-
laubnis fort. 

Wenn Sie herausfi nden möchten, welchen Aufenthaltsstatus Ihr Kunde hat, 
dann lassen Sie sich seinen Pass oder seine „Aufenthaltspapiere“ zeigen. Im 
Pass ist die Aufenthaltserlaubnis auf eine der hinteren Seiten geklebt. 

Hier fi nden Sie eine Übersicht der verschiedenen Aufenthaltspapiere: 
TABELLE 1: ÜBErSICHT DEr AuFENTHALTPAPIErE

I. ÜBErSICHT DEr AuFENTHALTSTITEL uND 
ANDErE „AuFENTHALTSPAPIErE“

DuLDuNG
Die Duldung ist kein Aufenthaltstitel, sondern stellt lediglich eine Aussetzung 
der Abschiebung ( z.B. wegen des fehlenden Passes) dar. Die Duldung wird oft 
über Jahre hinaus immer wieder verlängert, sie kann also ein Dauerzustand 
sein.

AuFENTHALTSErLAuBNIS
Die Aufenthaltserlaubnis erlaubt den Aufenthalt für einen bestimmten Zweck 
und für eine bestimmte Zeit. Es gibt verschiedene Arten von Aufenthaltser-
laubnissen. In der Aufenthaltserlaubnis ist immer der Paragraph des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) genannt, so dass man den Grund für den Aufenthalt 
erkennen kann.

AuFENTHALTSGESTATTuNG
Für Asylsuchende für die Dauer des Asylverfahrens
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Beispiele für Aufenthaltse  rla ubnisse aus humanitär en 
Gründen

Eine Gruppe von Menschen, für die 
Ihre Arbeit besonders wichtig ist, 
bilden die Bleibeberechtigten, die 
auf Grund der Altfallregelungen Auf-
enthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 
und §§ 104 a und b des Aufenthalts-
gesetzes (AufenthG) erhalten haben. 

Kurz zum Hintergrund: Im Herbst 
2006 beschlossen die Innenminis-
ter und -senatoren der Länder, so-
zial und wirtschaftlich integrierten 
Ausländern Aufenthaltserlaubnisse 
zu erteilen. Im Sommer 2007 wurde 
durch Bundestag und Bundesrat eine 

gesetzliche Altfallregelung in das 
Aufenthaltsgesetz eingeführt, mit der 
langjährig Geduldeten und Asylsu-
chenden mit langer Verfahrensdauer 
die Chance gegeben werden wird, 
dauerhaft in Deutschland zu bleiben. 
Diese Menschen haben eine Aufent-
haltserlaubnis „auf Probe“ bekom-
men. Sie müssen möglichst schnell 
einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz 
finden und so ihre Integration in den 
Arbeitsmarkt zeigen, damit ihre Auf-
enthaltserlaubnis verlängert wird. Im 
Dezember 2009 bestätigten die In-
nenminister der Länder erneut, dieser 

Aufenthaltserlaubnisse werden im-
mer nur befristet erteilt. Erst die Nie-
derlassungserlaubnis gilt unbefristet. 
Die Befristung, also die zum Teil nur 
kurze Gültigkeitsdauer der Aufent-
haltserlaubnisse, heißt jedoch nicht 
automatisch, dass die Verlängerung 

der Erlaubnis bei Ablauf der Gültig-
keit in Frage steht. Es sind meistens 
„Ketten“-Aufenthaltserlaubnisse, die 
später zu längerfristigeren Aufent-
haltserlaubnissen werden und bis 
zur unbefristeten Niederlassungser-
laubnis führen können.

Freizügigkeitsbescheinigung/EU
Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht

Aufenthaltskarte
erhalten Personen aus Drittstaaten (Nicht EU-Staaten) als Familienangehörige 
von Unionsbürgern 

Niederlassungserlaubnis
Räumlich und zeitlich unbeschränktes Aufenthaltsrecht

Diese Übersicht kann nur einen ersten Einblick geben. 
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Daneben können Ihnen auch andere 
humanitäre Aufenthaltserlaubnisse ​ 
begegnen, etwa nach § 25 Abs. 4 
Satz 2 AufenthG oder nach § 23 a 
AufenthG. Die Gründe hierfür kön-
nen ganz verschieden sein, etwa die 
familiäre Situation oder eine positive 
Empfehlung der Härtefallkommission. 

Die Fiktionsbescheinigung wird von 
der Ausländerbehörde ausgestellt, 
wenn über die Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis nicht sofort bei 
Ablauf der Gültigkeit entschieden 
werden kann. Die alte Aufenthalts-
erlaubnis gilt nach § 81 AufenthG für 
die Dauer der Prüfung der Verlänge-
rungsmöglichkeit fort. 

Der Erfolg auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt ist für die Flüchtlinge 
und Bleibeberechtigten genauso  
wichtig wie für Deutsche. Es kommt 
aber für die Flüchtlinge noch hinzu, 
dass die Integration in den Arbeits-
markt eine wesentliche Vorausset-
zung für einen längerfristigen Auf-
enthalt in Deutschland ist. In den 
letzten Jahren wurde gerade für Ge-
duldete der Zugang zu Ausbildung 
und Beschäftigung erleichtert. Schon 

nach einem Jahr nach der Ankunft 
in Deutschland können geduldete  
Jugendliche in der Regel unproble-
matisch eine Ausbildung beginnen, 
wenn diese zu einem anerkannten 
Berufsabschluss führt. Und nach 4 
Jahren Aufenthalt in Deutschland 
können Geduldete den freien Zu-
gang zu Beschäftigung erhalten. 
Auch die neu geschaffene Aufent-
haltserlaubnis für Geduldete mit ei-
nem Bildungsabschluss nach § 18 a 
AufenthG bietet eine gute Perspek-
tive für die Lebensplanung. Damit 
können Menschen mit Duldung eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn 
sie im Ausland oder hier eine Ausbil-
dung abgeschlossen haben und in 
ihrem Beruf arbeiten. 

Im Rahmen der Beratung und Ver-
mittlung können Sie wichtige Hilfe-
stellungen geben und langfristig viel 
bewirken, wenn Ihnen die Bedeu-
tung der Lebensunterhaltssicherung 
oder das Absolvieren einer Ausbil-
dung für die verschiedenen Aufent-
haltstitel bewusst ist und Sie diese 
Kenntnisse in der Beratung sowie 
beim Erstellen von Förderplänen ein-
beziehen können.

Personengruppe ein Bleiberecht in 
Abhängigkeit von ihren Arbeitsbe-
mühungen und -erfolgen zu ertei-
len. In Berlin kann im Einzelfall eine 
Bestätigung des JobCenters über die 
Einhaltung der Eingliederungsverein-
barung ausreichen.

Mit Beschluss vom 16./17. November 
2010 haben sich die Innenminister 
der Länder zudem dafür ausgespro-
chen, Kindern und Jugendlichen 
den Aufenthalt sichern zu wollen, 
sofern sie aufgrund ihrer bisherigen 
Integrationsleistungen die Gewähr 
bieten, sich in die hiesigen Lebens-
verhältnisse einzufügen. Für den Fall  
der Lebensunterhaltssicherung sol-
len auch ihre Eltern unter Umständen 
mit einbezogen werden können. Bei 
Redaktionsschluss steht die konkrete 
Umsetzung allerdings noch aus.

Eine andere wichtige Gruppe sind 
diejenigen, die eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG 
erhalten, weil eine Ausreise nicht 
möglich ist. Diese Aufenthaltserlaub-
nis wirft bei der Arbeitsförderung 
oft Fragen auf, weil sie am Anfang, 

in den ersten 1,5 Jahren, von Geset-
zes wegen immer nur mit 6 Monaten 
Gültigkeit ausgestellt werden kann 
(vgl. § 26 Abs. 1 AufenthG). In der Re-
gel steht in der Praxis die Verlänge-
rung gar nicht in Frage, weil z.B. die 
Familienmitglieder eines geschütz-
ten Flüchtlings auch längerfristig 
hier bleiben werden. 

Wenn Sie also wissen wollen, wel-
che Maßnahmen und welche Dauer 
hier sinnvoll ist, beachten Sie bitte, 
dass die Betroffenen sehr häufig 
auch nach Ablauf der (derzeitigen) 
Gültigkeit ihrer Aufenthaltserlaubnis  
in Deutschland bleiben dürfen, der 
Ausländerbehörde jedoch die Aus-
stellung einer längeren Aufenthalts-
erlaubnis schon vom Gesetz her ver-
sagt wird. 

Die Ausländerbehörde kann in der 
Regel auch keine schriftliche Bestäti-
gung über die Fortsetzung des Auf-
enthalts in der Zukunft ausstellen. 
Es bietet sich jedoch im Einzelfall die 
Nachfrage bei der Ausländerbehör-
de an, ob einer Verlängerung voraus-
sichtlich nichts im Wege stehen wird.
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Aufenthaltspapie  r Leist ungen Arbeitsförderung

Aufenthaltsgestattung, § 55 
AsylVfG Sozialamt Agentur für Arbeit 

Duldung, § 60 a AufenthG Sozialamt Agentur für Arbeit 

Aufenthaltserlaubnis (AE)  
§ 23 Abs. 1 AufenthG und  
§ 104 a, b AufenthG (Bleibe-
recht/Altfallregelungen)

JobCenter JobCenter

AE § 25 Abs. 4 Satz 1  
AufenthG Sozialamt Agentur für Arbeit 

AE § 25 Abs. 5 AufenthG Sozialamt Agentur für Arbeit

AE § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG 
AE § 23 a AufenthG 
für 6 Monate o. weniger

Sozialamt Agentur für Arbeit

AE § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG 
AE § 23 a AufenthG 
für mehr als 6 Monate

JobCenter JobCenter

AE § 25 Abs. 3 AufenthG JobCenter JobCenter

Die Zuständigkeit für die Arbeitsför-
derung richtet sich nach der Zustän-
digkeit für die Gewährung von Leis-
tungen zum Lebensunterhalt. 

Wenn ein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld II nach dem SGB II besteht, 
dann sind die JobCenter auch für 
die Arbeitsförderung zuständig, vgl.  
§ 14 SGB II und § 22 Abs. 4 SGB III.

Wer einen Anspruch auf Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) von den Sozialämtern 
hat, ist deswegen nicht vom Arbeits-
markt ausgeschlossen. Hier ist die 
Agentur für Arbeit für die Arbeits-
förderung zuständig. Wer einen An-
spruch nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz hat, ist in § 1 AsylbLG 
geregelt. 

Wer ist zuständig für die Beratung und Vermittlung, wenn kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I nach dem SGB III besteht? 

Tabelle 2: Aufenthalt und Zuständigkeit

II.	 Übersicht der Zuständigkeiten  
für Beratung und Vermittlung 
(Arbeitsförderung)

Die folgende Übersicht soll Ihnen dies veranschaulichen.
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Wenn Sie geklärt haben, welche Be-
hörde für die Arbeitsförderung zu-
ständig ist, lautet die nächste Frage 
meistens: Hat der Kunde überhaupt 
Zugang zum Arbeitsmarkt, also eine 
Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit? 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt 
vor allem vom aufenthaltsrechtli-
chen Status und von der Dauer des 
bisherigen Aufenthalts in Deutsch-
land ab. Jeder Aufenthaltstitel, jede 
Duldung und Aufenthaltsgestattung 
muss einen Hinweis zum Arbeits-
marktzugang geben. Die Auslän-
derbehörden sind für diese Fragen 
zuständig und fügen hierzu einen 
Satz, eine sog. Nebenbestimmung, 
in die Aufenthaltspapiere ein. Hier ist 
es wichtig, direkt Einblick in die Aus-
weispapiere der Kunden zu nehmen.

III. ArBEITSmArKTZuGANG

Die Beschäftigung ist entweder

allgemein gestattet (Fall A) 
oder

sie kann auf Antrag erlaubt 
werden (Fall B) oder aber

in bestimmten Fällen 
ganz verboten (Fall C) sein.

Wenn die Beschäftigung nur auf Antrag im Einzelfall i.d.r. erteilt werden kann 
(Fall B), dann muss i.d.r. eine sog. Vorrangprüfung nach §§ 39 ff . AufenthG 
durchgeführt werden, d.h. dass die Erlaubnis nur erteilt wird, wenn keine 
bevorrechtigten Arbeitssuchenden für diese Stelle in Frage kommen. Bevor-
rechtigt sind Deutsche, Eu-Bürger und sonstige Ausländerinnnen und Ausländer 
mit einem besseren aufenthaltsrechtlichen Status. Das ist gemeint, wenn man 
vom nachrangigem Zugang zum Arbeitsmarkt spricht. 
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Aufenthaltspapier Arbeitsmarktzugang

Aufenthaltsgestattung  
kürzer als 1 Jahr Nein - Verboten, § 61 Abs. 1 AsylVfG

Aufenthaltsgestattung  
länger als 1 Jahr

Ja - Erlaubnis auf Antrag, § 61 Abs. 2 
AsylVfG

Duldung mit Vor-Aufenthalt  
kürzer als 1 Jahr

Nein - Verboten, § 10 Abs. 1  
BeschVerfV

Duldung mit Vor-Aufenthalt  
länger als 1 Jahr 

Ja - Erlaubnis auf Antrag, § 10 Abs. 1 
BeschVerfV; 
Besonderheit: Berufsausbildung ge-
stattet, § 10 Abs. 2 Nr. 1 BeschVerfV

Duldung mit Vor-Aufenthalt  
länger als 4 Jahre

Ja - Beschäftigung gestattet, § 10 
Abs. 2 Nr. 1  BeschVerfV

Duldung mit Versagung der Erlaubnis Nein - Verboten, § 11 BeschVerfV 

AE § 104 a, b AufenthG (Bleiberecht) Ja - Erwerbstätigkeit gestattet

AE § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG Ja - Erlaubnis auf Antrag o.  
Erwerbstätigkeit gestattet

AE § 25 Abs. 5 AufenthG Ja - Erlaubnis auf Antrag o.  
Erwerbstätigkeit gestattet

AE § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG Ja - Erlaubnis auf Antrag o.  
Erwerbstätigkeit gestattet

AE § 23 Abs. 1 AufenthG Ja - in Berlin i.d.R.  Erwerbstätigkeit 
gestattet

AE § 23 a AufenthG Ja - i.d.R. Erwerbstätigkeit gestattet

AE § 25 Abs. 3 AufenthG Ja - Erwerbstätigkeit gestattet

Tabelle 3: Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang

Diese Übersicht kann nur einen ersten Einblick geben. Wenn Sie sich das Auf-
enthaltspapier anschauen um den Arbeitsmarktzugang zu prüfen, sollten Sie 
aber beachten, dass diese Nebenbestimmungen zu den Aufenthaltspapieren 
nicht immer richtig oder veraltet sein können. Daher sollte immer eine Prü-
fung des Einzelfalls erfolgen. Ausführlichere Darstellungen finden Sie u.a in 
der Dienstanweisung der Bundesagentur für Arbeit zu § 119 SGB III (119.149 ff.).

Der Gesetzgeber hat die Bedeutung 
der frühzeitigen und unbürokrati-
schen Arbeitsaufnahme von Flücht-
lingen erkannt und aus beschäfti-
gungs- und integrationspolitischen 
Gründen ihren Zugang zum Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt in den letz-
ten Jahren immer weiter erleichtert.

Wenn die Beschäftigung oder die Er-
werbstätigkeit insgesamt gestattet ist 
(Fall A), stehen die Kundinnen und 
Kunden dem Arbeitsmarkt uneinge-
schränkt zur Verfügung (vgl. § 119 
Abs. 5 SGB III), weil sie arbeiten dür-
fen. 

Die Verfügbarkeit und damit auch 
die Vermittlungsfähigkeit besteht 
aber auch dann schon, wenn es die 

rechtliche Möglichkeit gibt, eine Be-
schäftigungserlaubnis auf Antrag zu 
erhalten (Fall B). Daher stehen auch 
Menschen mit einer Duldung oder 
Aufenthaltsgestattung in der Regel 
schon nach einem Jahr in Deutsch-
land die Vermittlungsangebote of-
fen. 

Sie sollten insbesondere bei gedul-
deten Jugendlichen auch schon im 
ersten Jahr (Fall C) mit der Beratung 
und Vermittlung in Ausbildung be-
ginnen, weil hier in der Regel schon 
gleich nach dem ersten Jahr der Weg 
in die Berufsausbildung frei ist (vgl. § 
10 Abs. 2 Nr. 1 BeschVerfV) bzw. die 
Arbeitsaufnahme nachrangig mög-
lich werden kann.

iV.	 Verfügbarkeit und vermittlungsfähigkeit
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In der Regel stehen allen Kundinnen 
und Kunden die hier genannten Leis-
tungen der Bundesagentur für Arbeit 
gleichermaßen offen. Ausnahmen 
werden unten näher erläutert. Die 
Förderinstrumente nach dem SGB III  
hängen nur selten direkt von dem 
aufenthaltsrechtlichen Status  ab. 

Auch während des absoluten Ar-
beitsverbots im ersten Jahr einer 
Duldung oder Aufenthaltsgestat-
tung (Fall C) besteht ein Anspruch auf 
Beratung nach den §§ 29 ff. SGB III.  
Diese Angebote stehen allen Ju-
gendlichen und Erwachsenen offen, 
die am Arbeitsleben teilnehmen 
wollen. 

Geduldete haben bereits im ersten 
Jahr auch einen Anspruch auf Ver-
mittlung in Ausbildung, weil sie mit 
Beginn des zweiten Jahres eine Be-
rufsausbildung beginnen können, 
vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 1 BeschVerfV. 

Zuerst gibt die folgende Tabelle eine 
Übersicht, wem welche anderen För-
derinstrumente nach dem SGB III – in 
Abhängigkeit von der Art des Auf-
enthaltspapiers – offen stehen. 

V.	 Förderinstrumente nach SGB II

VI.	 Förderinstrumente nach SGB III

Wer einen Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II hat, kann auch die 
Förderinstrumente nach diesem Ge-
setzbuch, vor allem die §§ 16 ff. SGB II 

in Anspruch nehmen. Über § 16 SGB II  
stehen beim Bezug von Arbeitslo-
sengeld II grundsätzlich auch die 
Förderungen nach dem SGB III offen.

Ausnahmen, bei denen die Leistungsgewährung direkt vom Aufenthaltsstatus 
abhängt,  finden sich bei der Förderung der Berufsausbildung (§§ 59 ff. SGB 
III und §§ 241 ff.), von der nach § 63 SGB III bestimmte Personen ausge-
schlossen sind. Daher finden Sie zur Frage, wer Anspruch auf Förderung der 
Berufsausbildung und insbesondere Berufsausbildungsbeilhilfe (BAB) hat, 
jetzt noch zwei eigene Übersichtstabellen (Tabellen 5 und 6).

Tabelle 4: Aufenthalt und Förderinstrumente SGB III

Aufenthaltspapier mögliche Förderinstrumente 
nach SGB III

Aufenthaltsgestattung  
kürzer als 1 Jahr nur Beratung (§§ 29 ff.)

Duldung kürzer als 1 Jahr
allgemeine Beratung (§§ 29 ff.) und 
Vermittlung (§§ 35 ff. ) in Ausbil-
dung

Duldung mit Versagung der Erlaubnis nur Beratung (§§ 29 ff.)

Für alle Menschen mit:

Aufenthaltsgestattung  
länger als 1 Jahr 
Duldung mit Vor-Aufenthalt l 
änger als 1 Jahr 
Duldung mit Vor-Aufenthalt  
länger als 4 Jahre 
AE §§ 104 a, b AufenthG (Bleiberecht)
AE § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthGAE 
§ 25 Abs. 5 AufenthGAE § 25 Abs. 4 
Satz 2 AufenthG  
AE § 23 Abs. 1 AufenthG 
AE § 23 a AufenthG 
AE § 25 Abs. 3 AufenthG

·	 Beratung, §§ 29 ff.

·	 Vermittlung, §§ 35 ff.

·	 vermittlungsunterstützende  
Leistungen, §§ 45, 46 

·	 berufliche Weiterbildung, §§ 77 ff.

·	 Teilhabe am Arbeitsleben, §§ 97

·	 Einstiegsqualifizierung, § 235 b

· Ergänzungsleistungen und  
Zuschüsse, §§ 417 ff.
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Aufenthaltspapier Berufsausbildungsbeihilfe 
(BAB)

Aufenthaltsgestattung Nein

Duldung nach 1 Jahr Aufenthalt Nein

Duldung mit Versagung der Erlaubnis Nein

Duldung im 2. und 3. Jahr Nein

Duldung nach mehr  
als 4 Jahren Aufenthalt Ja - siehe § 63 Abs. 2a SGB III

AE §§ 104 a, b AufenthG (Bleiberecht)
AE § 23 Abs. 1 AufenthG 
AE § 23 a AufenthG

Ja - siehe § 63 Abs. 2 Nr. 1 SGB III

AE § 25 Abs. 5 AufenthG 
AE § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG 
AE § 25 Abs. 3 AufenthG

Ja, wenn mindestens 4 Jahre 
ununterbrochener Aufenthalt in 
Deutschland, egal ob erlaubt, ge-
duldet oder gestattet – siehe § 63 
Abs. 2 Nr. 1 SGB III

AE § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG

Ja, wenn Auszubildender oder seine 
Eltern sich eine bestimmte Zeit in 
Deutschland aufgehalten haben 
und hier erwerbstätig waren – siehe 
§ 63 Abs. 3 SGB III

Diese Regeln gelten für die gesamte Förderung der Berufsausbildung nach 
den §§ 59 – 76 SGB III, also z.B. auch für die berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen nach § 61 SGB III. 

Hier zunächst eine Übersicht zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach § 59 SGB III:

Tabelle 5: Aufenthalt und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Aufenthaltspapier Förderung nach §§ 241 ff. SGB III

Aufenthaltsgestattung Nein

Duldung mit Vor-Aufenthalt  
kürzer als 1 Jahr Nein

Duldung mit Versagung der Erlaubnis Nein

Duldung mit Vor-Aufenthalt länger  
als 1 Jahr, aber kürzer als 4 Jahre Nein

Duldung mit Vor-Aufenthalt  
länger als 4 Jahre Nein - siehe § 245 Abs. 2 SGB III

AE §§ 104 a, b AufenthG (Bleiberecht) 
AE § 23 Abs. 1 AufenthG 
AE § 23 a AufenthG

Ja - siehe § 63 Abs. 2 Nr. 1 SGB III

AE § 25 Abs. 5 AufenthG 
AE § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG  
AE § 25 Abs. 3 AufenthG

Ja, wenn mindestens 4 Jahre 
ununterbrochener Vor-Aufenthalt 
in Deutschland, egal ob erlaubt, 
geduldet oder gestattet – siehe  
§ 63 Abs. 2 Nr. 1 SGB III

AE § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG

Ja, wenn Auszubildender oder seine 
Eltern sich eine bestimmte Zeit in 
Deutschland aufgehalten haben 
und hier erwerbstätig waren – siehe 
§ 63 Abs. 3 SGB III

Ähnliche Regeln gelten für den Anspruch auf Förderung der Berufsausbildung 
nach den §§ 241 ff. SGB III. Hier folgt eine Zusammenfassung:
 
Tabelle 6: Aufenthalt und Förderung der Berufsausbildung nach 
§§ 241 ff. SGB III
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Gerne können Sie Mit bridge Kontakt aufnehmen. In Berlin unterstützt das Projekt „bridge – Berliner Netzwerk für Bleibrecht“ 
jugendliche und erwachsene Bleibeberechtigte und Flüchtlinge auf dem Weg 
in das Erwerbsleben. Die 13 beteiligten Träger verfügen über langjährige Er-
fahrung in der beruflichen Qualifizierung von Flüchtlingen und haben Ant-
worten auf die besonderen Problemlagen gefunden, die diese Menschen auf-
grund ihrer Biografien mitbringen. bridge bietet individuelle Unterstützung 
bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive durch Beratung, Coaching, 
Qualifizierung sowie bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bridge-bleiberecht.de

Büro des Beauftragten des Senats von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

IMKE JURETZKA
Strategische Steuerung und Beratung zu Rechtsfragen
Tel.	 030/ 90 17 23 89 
E-Mail	 bridge@intmig.berlin.de

VII.	Projekte und  
weiterführende Informationen

Arbeit und Bildung e.V.
Potsdamer Straße 118
10785 Berlin

Heidi Gellhardt – Koordination
Tel.	 030/ 261 16 -28/ -29
E-Mail	 arbeit-und-bildung@aub-berlin.de

Monika Dittrich – ErstBeratung für Teilnehmer/Innen
Tel.	 030/ 259 30 95 36
E-Mail	 monika.dittrich@aub-berlin.de
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Wege und zuständige Stellen für die Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Qualifikationen sind übersichtlich zusammengestellt – auch speziell 
für das Land Berlin – unter http://www.berufliche-anerkennung.de/herzlich-
willkommen.html

Weitere Informationen zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 
bietet die Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen unter www.anabin.de

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) informiert Sie ebenfalls über Fragen der Anerkennung:  
Tel. 030 / 55 55 99 67 69

Mehr zum Projekt „bridge – Berliner Netzwerk für Bleibrecht“ finden Sie im 
Internet unter www.bridge-bleiberecht.de

Den Leitfaden „Ausschluss oder Teilhabe“ zu rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Geduldete und Asysuchende  können Sie abrufen unter:  
http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publika-
tionen/recht/ausschluss_oder_teilhabe_2009_bf.pdf
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